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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 

Bekanntmachung 

der Stadt Memmingen 

über die Widmung, Umstufung und beabsichtigte 

Einziehung öffentlicher Straßen 

 

Vom 29. November 2010 

 
I. Widmungsverfügungen 

Durch Verfügungen der Stadt Memmingen vom 29. November 2010 werden mit Wirkung 
vom 06. Dezember 2010 die Widmungen folgender in der Stadt Memmingen, Regie-
rungsbezirk Schwaben, gebauter Straßen vorgenommen (Artikel 6 Bayerisches Straßen- 
und Wegegesetz): 

 
Als Ortsstraßen (Artikel 6 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 46 Nummer 2 Bayerisches 
Straßen- und Wegegesetz) 

 
1. Kreisauer Straße, Flur-Nummer 2180/3 und Teilfläche der Flur-Nummer 2186, Ge-

markung Memmingen:  
 

Anfangspunkt:  abzweigend von der Römerstraße, Grundstücksgrenze zu Flur-
Nummer 2168/2 im Osten 

Endpunkt: Richtung Westen bis zum Fuß- und Radweg, zweiter Arm südlich 
abzweigend bis zur Grundstücksgrenze zu Flur-Nummer 2174 im 
Südwesten 

Länge: 0,097 km + 0,118 km = 0,215 km. 
 

2. Verlängerung der Othmundstraße, Flur-Nummer 168 - Teilfläche und 172 - Teilflä-
che, Gemarkung Amendingen: 

 

Anfangspunkt der Verlängerung: abzweigend von der Othmundstraße Richtung 
Nordwesten 

Endpunkt der Verlängerung: bis Einmündung in die Dreyerstraße 
Länge der Verlängerung: 0,026 km, Gesamtlänge 0,385 km. 

 
3. Parkplatz an der Straße „In der Neuen Welt“, Teilfläche von Flur-Nummer 3359/5 und 

3359/6, Gemarkung Memmingen: 
 

Anfangspunkt: ab Grundstücksgrenze zu Flur-Nummer 3432/1, anfangs mit einer 
Breite von 46 Meter, in östlicher Richtung verlaufend mit einer Ver-
breiterung auf 67 Meter, eingezäunt im Norden, im Süden bis zur 
nördlichen Grundstücksgrenze von Flur-Nummer 3359/10 und 
3359  

Endpunkt: Richtung Osten bis zum Zaun  ca. zur Hälfte unter der Autobahn 
A 96 (Fläche ca. 5.260 m²) 

Länge: 0,090 km. 
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Als beschränkt öffentlicher Weg (Artikel 6 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 53 
Nummer 2 Bayerisches Straßen- und Wegegesetz) 

 
1. Fußweg beim Wintergerstweg, Flur-Nummer 2523/25 - Teilfläche, Gemarkung Mem-

mingen: 
 

Anfangspunkt: abzweigend vom Wintergerstweg Richtung Südwesten 
Endpunkt: bis zum Unteren Haldenweg an der Grundstücksgrenze 

zu Flur-Nummer 2513 
Länge: 0,023 km 
Widmungsbeschränkung: nur Fußverkehr. 

 
2. Stadthallenvorplatz, südlich, östlich und nordöstlich der Stadthalle, Flur-Nummer 53 - 

Teilfläche und Flur-Nummer 4/5, Gemarkung Memmingen: 
 

Anfangspunkt: ab der Zwinggasse, Flur-Nummer 110/7, Richtung Nor-
den, einschließlich der Treppen südlich und nördlich der 
Stadthalle, der überdachten Turmfläche und der über-
dachten Stadthallenfläche, östlich entlang der Stadthalle, 
einschließlich den drei Zugängen zur Ulmer Straße zwi-
schen den Haus-Nummern 3 und 7, 7 und 9 des Grund-
stücks Flur-Nummer 53 und zwischen Hausnummer 9 
und 11 des Grundstücks Flur-Nummer 4/5 östliche Be-
grenzung der Fläche zu den Flur-Nummer 39, 41/2, 50/3, 
53/1 und 53/2 

Endpunkt: bis zum Grimmelweg, Flur-Nummer 4/4, westlich be-
grenzt durch die Stadtmauer 

Länge: 0,125 km, Fläche 3.865 m² 
Widmungsbeschränkung: Fußgängerverkehr, Anlieger frei. 

 
II.  Umstufungsverfügung: 

Durch Verfügungen der Stadt Memmingen vom 29. November 2010 werden mit Wirkung 
vom 06.Dezember 2010 die Aufstufungen folgender Feld- und Waldwege zur Ortsstraße 
nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 46 Nummer 2 Bayerisches Stra-
ßen- und Wegegesetz in der Stadt Memmingen, Regierungsbezirk Schwaben, vorge-
nommen: 

 
Claußweg, Flur-Nummer 2379, Gemarkung Memmingen: 

Der Claußweg wurde endgültig hergestellt. Die bisher als Feld- und Waldwege ge-
widmeten öffentlichen Straßen „Postwangweg“ und eine Teilfläche des„Südlicher 
Stolläckerweg“ wurden dafür geringfügig begradigt. Für diese Begradigung gilt die 
Widmungsfiktion nach Artikel 6 Absatz 8 Bayerisches Straßen- und Wegegesetz.  
Aufgrund der geänderten Verkehrsbedeutung sind die Teilflächen der Feld- und 
Waldwege zur Ortsstraße nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 46 
Nummer 2 Bayerisches Straßen- und Wegegesetz aufzustufen. Der Claußweg hat 
eine Gesamtlänge von 0,284 km. 

  
a) Postwangweg, Flur-Nummer 2379, Gemarkung Memmingen: 

Anfangspunkt: beim Übergang zum südlichen Stolläckerweg 
Endpunkt: beim nördlichen Ende des südlichen Bolzplatzes 
Länge: 0,254 km 
Widmungsbeschränkung: nördlich des Wendehammers nur für Anliegerverkehr. 
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b) Südlicher Stolläckerweg: ehemals Flur-Nummer 2292, jetzt Flur-Nummer 2379 

Gemarkung Memmingen 
 

Anfangspunkt: beim Übergang zum Postwangweg 
Endpunkt: Stadtweiherstraße, Flur-Nummer 2392/2 
Länge: 0,030 km. 

 
III.  Einsichtnahme 

Die Widmungs- und Umstufungsverfügungen und ihre Begründungen können ab 06. De-
zember 2010 bei der Stadt Memmingen, Bauverwaltungsamt, Verwaltungsgebäude Wel-
fenhaus, II. Stock, Zimmer 208, Schlossergasse 1, 87700 Memmingen während der all-
gemeinen Dienstzeit eingesehen werden. 

 
IV.  Beabsichtigte Einziehung von Straßen nach Artikel 8 Absatz 1 Satz 1 Bayerisches 

Straßen- und Wegegesetz: 
 
1. Postwangweg, ehemals Flur-Nummer 2379, jetzt Teilfläche von Flur-Nummer 2371 

und 2379, Gemarkung Memmingen: 
 

Der Feld- und Waldweg „Postwangweg“ ist in der Natur nicht mehr vorhanden und 
wurde überbaut. Eine Teilfläche wurde bereits eingezogen. Es ist daher beabsichtigt, 
die restliche Teilfläche des Feld- und Waldweg bei km 0,265 mit einer Länge von 
0,106 km bis zum Beginn des Claußweges einzuziehen. 
 

Anfangspunkt der Einziehung: bei km 0,265 
Endpunkt der Einziehung: Einmündung in Claußweg, Flur-Nummer 2379 
Länge der eingezogenen Strecke: 0,106 km.  
 

2. Zimmerhüttenweg, Teilfläche von Flur-Nummer 1845/2 und 1834/1, Gemarkung 
Memmingen: 
 

Die Ortsstraße „Zimmerhüttenweg“ hat auf einer Länge von  0,029 km seine Ver-
kehrsbedeutung nach Artikel 8 Absatz 1 Satz 1 Bayerisches Straßen- und Wegege-
setz verloren. Diese Teilfläche wird von keinem Anlieger benötigt. Es ist daher beab-
sichtigt, diese Teilstrecke einzuziehen. 
 

Anfangspunkt der Einziehung: bei der Grundstücksgrenze zu Flur-Nummer 1832 
Endpunkt der Einziehung: in Höhe der Verlängerung der Grundstücksgrenze 

zwischen Flur-Nummer 1834/1 und 1834/3 Rich-
tung Westen 

Länge der eingezogenen Strecke:  0,029 km. 
 

Die Absicht dieser Einziehungen wird hiermit gemäß Artikel 8 Absatz 2 Satz 1 Bayeri-
sches Straßen- und Wegegesetz drei Monate vorher bekannt gemacht. 

 
Straßenbaulastträger für vorgenannte Straßen ist die Stadt Memmingen. 
 
 
Memmingen, 29. November 2010 
STADT MEMMINGEN 
Dr. Holzinger 
Oberbürgermeister 
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 mm  SVBl Nr. 26 vom 03. Dezember 2010  155 

 
 
Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 

Bekanntmachung 

der Sparkasse Memmingen−−−−Lindau−−−−Mindelheim 

über das Aufgebot einer Sparurkunde 

 

Die Sparurkunde zu  
 

Konto 13803572 
 
ist abhanden gekommen und wurde gesperrt. 

Rechte aus dieser Sparurkunde müssen von dem etwaigen Inhaber binnen drei Monaten 
geltend gemacht werden, andernfalls wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 
 
 
Memmingen, 23. November 2010 
Sparkasse Memmingen−Lindau−Mindelheim 
Der Vorstand 
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